
Anlage 1

Frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit gem. § 3 Abs. BauGB
vom 13.01.2016 bis 19.02.2016

1

Universi tä tsstadt Gießen

Bebauungsplan Nr. GI 03/09

„Am Alten Flughafen III"

Stel lungnahmen der Öffentl ichkei t sowie der Behörden und
sonstiger Träger öffentl icher Belange

Besch lussempfeh lungen zu den im Rahmen der frühzeitigen Betei l igung
der Öffentl ichkeit und der Betei l igung der Behörden und sonstigen Träger
öffentl icher Belange gem. § 3 Abs. 1 und § 4 Abs. 1 BauGB, der
Offenlegung gemäß § 3 Abs. 2 BauGB und der Betei l igung der Behörden
und sonstiger Träger öffentl icher Belange gemäß § 4 Abs. 2 BauGB sowie
der erneuten eingeschränkten Betei l igung der von der Änderung berührten
Öffentl ichkeit und betroffenen Behörden und sonstiger Träger öffentl icher
Belange gemäß § 4a Abs. 3 Satz 4 BauGB eingegangenen
Stel lungnahmen und Anregungen.

Gießen, den 1 5 .08.201 9

Stellungnahmen, die nicht berücksichtigt werden konnten und daher
der Abwägung unterliegen:

Keine

Stellungnahmen, die berücksichtigt werden konnten, und daher keiner
Abwägung unterliegen:

Keine

Stellungnahmen ohne abwägungspflichtige Anregungen und Hinweise:

Keine
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Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange
gem. § 4 Abs. 1 BauGB vom 13.1.2016 bis 19.02.2016

Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange
gem. § 4 Abs. 1 BauGB vom 13.1.2016 bis 19.02.2016
Stellungnahmen ohne abwägungspflichtige Anregungen und Hinweise:

• Industrie- und Handelskammer Gießen-Friedberg (1 6.02.201 6)
• RMV (1 5.02.201 6)
• Polizeipräsidium Mittelhessen, Verkehrssicherheit (1 1 .02.201 6)
• Polizeipräsidium Mittelhessen, Prävention (1 0.02.201 6)
• Schutzgemeinschaft Deutscher Wald (1 9.02.201 6)
• Universitätsstadt Gießen Liegenschaftsamt (1 5.01 .201 6)
• Tennet GmbH (1 9.01 .201 6)
• Pledoc GmbH (20.01 .201 6)
• Gemeinde Buseck (21 .01 .201 6)
• Amt für Bodenmanagement Marburg (25.01 .201 6)
• Landkreis Gießen, Lebensmittelüberwachung (22.01 .201 6)
• Landkreis Gießen, Untere Wasserbehörde (1 9.02.201 6)
• Landesbetrieb Bau und Immobil ien Hessen (02.02.201 6)
• Zweckverband Mittelhessische Wasserwerke (02.02.201 6)
• Avacon AG (03.02.201 6)
• Lahn Dil l Kreis, Abt. ländlicher Raum (05.02.201 6)
• Universitätsstadt Gießen, Behindertenbeauftragter (08.02.201 6)
• Stadt Wetzlar (1 7.02.201 6)
• Bundesamt für Infrastruktur, Umweltschutz und Dienstleistungen der Bundeswehr

(1 8.02.201 6)
• Energienetz Mitte (1 0.03.201 6)

Stellungnahmen, die nicht berücksichtigt werden konnten und daher
der Abwägung unterliegen:

Keine

Stellungnahmen, die berücksichtigt werden konnten oder durch die
Entwurfsoffenlage und erneute eingeschränkte Beteiligung gegenstandslos
geworden sind und daher keiner Abwägung unterliegen:

• Universitätsstadt Gießen, Bauordnungsamt (1 0.02.201 6)
• Universitätsstadt Gießen, Amt für Brand- und Bevölkerungsschutz (1 6.02.201 6)
• Universitätsstadt Gießen, Stadtreinigungs- und Fuhramt (02.02.201 6)
• Universitätsstadt Gießen, Amt für Umwelt und Natur (22.02.201 6/

07.03.201 6)
• Universitätsstadt Gießen, Bauordnungsamt (1 0.02.201 6)
• Universitätsstadt Gießen, Rechtsamt (30.03.201 6)
• Universitätsstadt Gießen, Gartenamt (1 0.02.201 6)
• Universitätsstadt Gießen/ MWB (24.02.201 6)
• Universitätsstadt Gießen, Vermessungsamt (1 2.02.201 6)
• Deutsche Telekom GmbH (1 8.02.201 6) Deutsche Bahn AG (1 5.02.201 6)
• Hessen Archäologie, Bodendenkmalpflege (04.03.201 6)
• Bundesanstalt für Immobil ienaufgaben, Bundesforst (03.02.201 6)
• Bundesamt für Infrastruktur, Umweltschutz und Dienstleistungen der Bundeswehr

(1 8.02.201 6)
• Regierungspräsidium Gießen (1 9.02.201 6)
• Regierungspräsidium Darmstadt, Kampfmittelräumdienst (1 3 .08.201 5)
• Hessen Mobil (1 2.02.201 6)
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Offenlegung gem. § 3 Abs. 2 BauGB vom 02.04.2019 bis
14.05.2019

Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange
gem. § 4 Abs. 2 BauGB vom 02.04.2019 bis 14.05.2019

Stellungnahmen, die nicht berücksichtigt werden konnten und daher
der Abwägung unterliegen:

Herr Reinhard Bayer, Diezstr. 7, 35390 Gießen (29.03.201 9)

Stellungnahmen, die berücksichtigt werden konnten und daher keiner
Abwägung unterliegen:

Keine

Stellungnahmen ohne abwägungspflichtige Anregungen und Hinweise:

Keine

Stellungnahmen, die nicht berücksichtigt werden konnten und daher
der Abwägung unterliegen:

• Regierungspräsidium Gießen, Immissionsschutz (1 4.05.201 9)
• Universitätsstadt Gießen, Amt für Umwelt und Natur (1 4.05.201 9)

Stellungnahmen, die berücksichtigt werden konnten oder durch die
erneute eingeschränkte Beteiligung gegenstandslos geworden sind und
daher keiner Abwägung unterliegen:

• Universitätsstadt Gießen, Rechtsamt (1 6.05.201 9)
• Universitätsstadt Gießen, Amt für Brand- und Bevölkerungsschutz

(30.04.201 9)
• Universitätsstadt Gießen, Vermessungsamt (1 0.05.201 9)
• Hessen Mobil (20.05.201 9)
• Mittelhessische Wasserbetriebe (07.05.201 9)
• Regierungspräsidium Gießen (1 4.05.201 9)
• Regierungspräsidium Gießen, Dez. 53.3 (21 .05.201 9)
• Dez. 42.1 / 41 .4 (04.04.201 9)
• Regierungspräsidium Darmstadt, Kampfmittelräumdienst (1 0.05.201 9)
• Landesamt für Denkmalpflege, Bodendenkmalpflege (24.05.201 9)
• Landesamt für Denkmalpflege, Abt. Bau- und Kunstdenkmalpflege

(08.05./03.06.201 9)
• HGON (Hess. Gesel lschaft für Ornithologie und Naturschutz e.V.

(06.05.201 9)
• Amt für Bodenmanagement Marburg (1 6.04.201 9)
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Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange
gem. § 4 Abs. 2 BauGB vom 02.04.2019 bis 14.05.2019

Eingeschränkte erneute Beteiligung gem. § 4a Abs. 3 Satz 4 BauGB
vom 12.07.2019 bis 02.08.2019

Stellungnahmen, ohne abwägungspflichtige Anregungen und Hinweise:

• Deutsche Telekom Technik GmbH (1 4.05.201 9)
• Landkreis Gießen, Untere Wasserbehörde (1 4.05.201 9)
• Universitätsstadt Gießen, Bauordnungsamt (1 3 .05.201 9)
• Universitätsstadt Gießen, Straßenverkehrsbehörde (1 0.05.201 9)
• Universitätsstadt Gießen, Wirtschaftsförderung (1 4.05.201 9)
• Universitätsstadt Gießen, Liegenschaftsamt (1 0.04.201 9)
• Universitätsstadt Gießen, Behindertenbeauftragter (1 0.04.201 9)
• Industrie- und Handelskammer Gießen-Friedberg (1 0.05.201 9)
• Handwerkskammer Wiesbaden (1 1 .04.201 9)
• Gemeinde Buseck (25.04.201 9)
• Ericsson Services GmbH (08.05.201 9)
• Deutsche Bahn AG (06.05.201 9)
• Eisenbahnbundesamt (24.04.201 9)
• Pledoc GmbH (03.04.201 9)
• ZMW, Zweckverband Mittelhessische Wasserwerke (1 1 .04.201 9)
• Wasserverband Kleebach (1 0.04.201 9)
• EnergieNetz Mitte GmbH (1 1 .04.201 9)
• Lahn-Di l l -Kreis, Abt. ländlicher Raum (09.04.201 9)
• Landesbetrieb Bau und Immobil ien Hessen (08.04.201 9)
• Bundesamt für Infrastruktur, Umweltschutz und Dienstleistungen der Bundeswehr

(03.03.201 9)
• Avacon Netz GmbH (05.04.201 9)
• RMV, Rhein-Main-Verkehrsverbund GmbH (05.04.201 9)

Stellungnahmen, die nicht berücksichtigt werden konnten und daher der
Abwägung unterliegen:

• Universitätsstadt Gießen, Amt für Umwelt- und Natur (1 7.07.201 9)

Stellungnahme, die berücksichtigt werden konnten und daher keiner
Abwägung unterliegen:

• Universitätsstadt Gießen, Rechtsamt (1 7.07.201 9)
• Regierungspräsidium Gießen (25.07.201 9)
• Hessen Mobil (01 .08.201 9)
• MWB (1 2.08.201 9)

Stellungnahmen, ohne abwägungspflichtige Anregungen und Hinweise:

• Landkreis Gießen, Untere Wasserbehörde (02.08.201 9)
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BAULEITPLANUNG DER UNIVERSITÄTSSTADT GIESSEN
hier: Bebauungsplan GI 03/09 "Am Alten Flughafen I I I" , Abwägung der
Anregungen, die im Rahmen der Offenlage gemäß § 3 Abs. 2 BauGB
vorgebracht wurden.
Stellungnahme von: Reinhard Bayer vom 26. April 2019

Vorbemerkungen:
1 . Die in der Offenlage eingebrachte Stel lungnahme beinhaltet ausschl ießlich

Anregungen zur Änderung der äußeren Erschl ießung des Plangebietes, die
vom vorabgestimmten und als verträglich begutachteten Verkehrskonzept des
Bebauungsplanes abweichen.

2. Da die Stel lungnahme keine konkreten Anregungen zu Festsetzungen des
Planentwurfes oder sonstigen Inhalten innerhalb des räumlichen Geltungs-
bereiches enthält, kann sie nicht in üblicher Form abgewogen werden.

3 . Da die gleiche Stel lungnahme auch bereits über einen Fraktions-Antrag in der
Stadtverordnetenversammlung beschieden wurde, muss eine nochmalige
Abwägung innerhalb des Bebauungsplanverfahrens nicht mehr erfolgen bzw.
kann auch zu keinem anderen Ergebnis führen.

4. In Abstimmung mit dem Einwender wurde daher vereinbart, dass auf eine
formelle Abwägung verzichtet wird.

Behandlungsvorschlag:
Da die Stadtverordnetenversammlung am 29.05.2019 über die einzelnen
Komponenten der Verkehrsvariante des Einwenders bereits einen Beschluss
gefasst hat, wird auf eine formelle Abwägung verzichtet.

Die zur Annahme beschlossenen Komponenten der Verkehrsvariante
- Brückenüberführung der Vogelsbergbahn im Bereich des Knotens der Rödgener

Straße/L 31 26 mit der Udersbergstraße/K 22,
- Beseitigung des Bahnüberganges der Grünberger Straße/B 49, bei Erhalt

dieser Haupteinfal lstraße,
- Trassensicherung und vorbereitende Maßnahmen für einen überwiegend

zweigleisigen Ausbau derVogelsbergbahn, zurVorbereitung einerTaktver-
dichtung des Regionalverkehres Gießen-Grünberg (1 5min-Takt) ,
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BAULEITPLANUNG DER UNIVERSITÄTSSTADT GIESSEN
hier: Bebauungsplan GI 03/09 "Am Alten Flughafen I I I" , Abwägung der
Anregungen, die im Rahmen der Offenlage gemäß § 3 Abs. 2 BauGB
vorgebracht wurden.
Stellungnahme von: Reinhard Bayer vom 26. April 2019

- Einrichtung zweier neuer Bahnhaltepunkte (im Umfeld des Plangebietes) im
Bereich Sophie-Schol l -Schule/Marshal l -Siedlung und Canon/Alter Flughafen
wurden inzwischen gegenüber den zuständigen Stel len (HessenMobil,
Landkreis, DB, RMV) kommuniziert und um Stel lungnahme bis Mitte Oktober
sowie um ggf. gemeinsame Erörterung gebeten. Sol l te sich hieraus eine
Realisierungsperspektive ergeben, könnte auch der neue
Verkehrsentwicklungsplan die verkehrl ichen Auswirkungen überprüfen und
bewerten.
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BAULEITPLANUNG DER UNIVERSITÄTSSTADT GIESSEN
hier: Bebauungsplan GI 03/09 "Am Alten Flughafen I I I" , Abwägung der
Anregungen, die im Rahmen der Offenlage gemäß § 3 Abs. 2 BauGB
vorgebracht wurden.
Stellungnahme von: Reinhard Bayer vom 26. April 2019
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BAULEITPLANUNG DER UNIVERSITÄTSSTADT GIESSEN
hier: Bebauungsplan GI 03/09 "Am Alten Flughafen I I I" , Abwägung der
Anregungen, die im Rahmen der Betei l igung der Träger öffentl icher Belange
gemäß § 4 Abs. 2 BauGB zum Bebauungsplanentwurf vorgebracht wurden.
Stellungnahme von: RP Gießen, Immissionsschutz vom 14.05.2019

Vorbemerkung:
Die bereits zum Bebauungsplanverfahren "Am Alten Flughafen I" vorgetragenen
ähnlichen Bedenken der Oberen Immissionsschutzbehörde wurden in diesem
Verfahren bereits wie folgt abgewogen:
Die Hinweise zum Schallimmissionsgutachten und zur immissionsschutzrechtlichen
Bewertung der Geräuschentwicklungen aus dem gewerblichen Anlagenlärm
anhand der Vorgaben der einschlägigen lärmtechnischen Regelwerke werden zur
Kenntnis genommen, der Anregung insbesondere zur Festsetzung einer
Emissionskontingentierung im Gewerbegebiet "Am Alten Flughafen I" wird
mangels gutachterlichem und städtebaulichem Erfordernis abgesehen. Für den
Bebauungsplan zum AAFES-Gelände wird derzeit geprüft, ob und in welcher
Form eine Emissionskontingentierung erforderlich wird.
Entgegen der vorgebrachten Hinweise wurde das nördlich des Plangebietes zu erwartende

Industriegebiet in der Berechnung bereits berücksichtigt. Dies wird unter Punkt 5.1 des

Gutachtens sowie in den entsprechenden Lärmkarten und den Tabellen des

Berechnungsanhangs ersichtlich.

Nach den vorgebrachten Hinweisen wären für alle Industrie und Gewerbegebietsflächen

zur Tag und Nachtzeit jeweils gleich hohe Werte entsprechend der

DIN 18005 anzusetzen.Wenn diese Werte zur Tag und Nachtzeit als Grundlage der

Berechnung herangezogen werden, ergibt sich im vorliegenden Fall zwangsläufig ein

Abstand vom Rand des Industriegebietes mit einer Fläche von rund 220.000 qm zum

nächstliegenden Rand eines Gewerbegebietes mit möglicher privilegierter Wohnnutzung

von über 400 m und zum Rand eines Mischgebietes von über 700 m. Sowohl in

Gewerbegebieten, wie auch in Mischgebieten mit entsprechender schutzwürdiger Nutzung

zur Nachtzeit (Wohnen) gelten gemäß TA Lärm nachts um 15 dB niedrigere

Immissionsrichtwerte als tags. Daraus ergibt sich, dass beim direkten Aneinandergrenzen

zweier Gebietskategorien, Industriegebiet an Gewerbegebiet sowie Gewerbegebiet an

Mischgebiet, die Emissionskontingente zur Nachtzeit entsprechend niedriger
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BAULEITPLANUNG DER UNIVERSITÄTSSTADT GIESSEN
hier: Bebauungsplan GI 03/09 "Am Alten Flughafen I I I" , Abwägung der
Anregungen, die im Rahmen der Betei l igung der Träger öffentl icher Belange
gemäß § 4 Abs. 2 BauGB zum Bebauungsplanentwurf vorgebracht wurden.
Stellungnahme von: RP Gießen, Immissionsschutz vom 14.05.2019

liegen müssen. Anderenfalls wären zwischen den Gebieten jeweils größere Abstände

ohne Nutzung zwingend erforderlich (siehe Tabelle 2 der DIN 18005). Dies widerspricht

den tatsächlichen Gegebenheiten des Plangebietes. Daher wurden in der Berechnung zum

Gutachten immissionswirksame flächenbezogene Schalleistungspegel (Emis

sionskontingente) angesetzt, die genau die jeweils angrenzenden Gebietsausweisungen

berücksichtigen. Im Gutachten wurde die Vorbelastung aus den das Plangebiet

umgebenden gewerblichen Nutzungen mittels flächenbezogener Schallleistungspegel

betrachtet. Diese Werte entsprechen einer intensiven Nutzung der Gebiete, dies ergibt sich

auch aus den zitierten Angaben der DIN 18005. Eine Kontingentierung eines

Plangebietes ist grundsätzlich immer dann sinnvoll, wenn aufgrund der umgebenden

schutzwürdigen Nutzungen von den für eine intensive Nutzung nach unten abweichende

Kontingente erforderlich werden. Dies ist im vorliegenden Fall nicht gegeben. Der

Aufwand der Betrachtung der tatsächlichen Betriebsgeräusche jedes einzelnen der in

diesen das Plangebiet umgebenden gewerblich genutzten Gebieten ansässigen Betriebe

steht in keinem Verhältnis zum erzielbaren Ergebnis. In der Umgebung aller dieser Gebie

te befinden sich schutzwürdige Wohnnutzungen, die die Emissionen insbesondere zur

Nachtzeit ohnehin begrenzen. Punkt 5 der DIN 45691 behandelt das im baurechtlichen

oder immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahren anzuwendende Verfahren zur

Bestimmung der einzuhaltenden Teilimmissionsrichtwerte, wenn für ein Betriebsgrundstück

Emissionskontingente im Bebauungsplan festgelegt sind. Für die Bauleitplanung ist dieses

Verfahren zunächst nicht anzuwenden, wenngleich dies grundsätzlich möglich wäre. Im

vorliegenden Fall der bereits im Plangebiet ansässigen Betriebe werden die

Immissionsrichtwerte im Bereich aller innerhalb und außerhalb des Plangebietes

vorhandenen schutzwürdigen Nutzungen (Wohnen und Büro) durch alle diese Nutzungen

zusammen deutlich unterschritten (siehe Tabelle 9 des Gutachtens). Dies betrifft

insbesondere auch die direkte Umgebung des Geländes der Stadtwerke im Nordosten

sowie das Gelände der Firma Tucker für den geplanten Dreischichtbetrieb.
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BAULEITPLANUNG DER UNIVERSITÄTSSTADT GIESSEN
hier: Bebauungsplan GI 03/09 "Am Alten Flughafen I I I" , Abwägung der
Anregungen, die im Rahmen der Betei l igung der Träger öffentl icher Belange
gemäß § 4 Abs. 2 BauGB zum Bebauungsplanentwurf vorgebracht wurden.
Stellungnahme von: RP Gießen, Immissionsschutz vom 14.05.2019

Auch hieraus ergibt sich, dass eine Kontingentierung im Plangebiet nicht erforderlich ist.

Die Berechnung der gewerblichen Geräuschimmissionen wurde für das 1. Obergeschoss

vorgenommen. Dies sind insbesondere für die schutzwürdigen Nutzungen innerhalb des

Plangebietes die maßgeblichen Immissionsorte bezüglich der jeweils direkt benachbarten

gewerblichen Nutzung. In Höhe des Erdgeschosses sind i.d.R. Abschirmung durch

Gebäude auf den jeweiligen Betriebsgeländen wirksamer; in den 2. Obergeschossen

bzw. Dachgeschossen ergeben sich durch den vergrößerten Abstand zu den

nächstgelegenen Geräuschquellen wiederum Pegelminderungen. Eine zwingende

Festlegung der DIN 18005 hinsichtlich der Höhe der Immissionsorte ist nicht erforderlich;

Nr. 3 der DIN 18005 erklärt mithin lediglich die in der Norm verwendeten Begriffe.

Behandlungsvorschlag:
An dem Abwägungsergebnis zum bereits rechtswirksamen Bebauungsplan "Am
Alten Flughafen I" wird festgehalten. Wie dort ausführlich beschrieben, wurde die
Bestandssituation und geplante Entwicklung rechnerisch auch mit einer
Kontingentierung vergleichbaren Ansätzen bewertet, eine Festsetzung von
Emissionskontingenten war jedoch, auch unter Berücksichtigung von Ansätzen für
das im vorliegenden Teil-Bebauungsplan vorgesehene Industriegebiet, nicht als
zielführend und erforderlich erkannt worden.
Für den Teil-Bebauungsplan "Am Alten Flughafen III" werden die gutachterlich
berechneten und empfohlenen Emissions-Kontingente festgesetzt, um die
Schutzanforderungen der umgebenden Baugebiete/Nutzungen zu gewährleisten.
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BAULEITPLANUNG DER UNIVERSITÄTSSTADT GIESSEN
hier: Bebauungsplan GI 03/09 "Am Alten Flughafen I I I" , Abwägung der
Anregungen, die im Rahmen der Betei l igung der Träger öffentl icher Belange
gemäß § 4 Abs. 2 BauGB zum Bebauungsplanentwurf vorgebracht wurden.
Stellungnahme von: RP Gießen, Immissionsschutz vom 14.05.2019

In Verbindung mit einem durch ein objektbezogen nochmals und separat erstel l tes
weiteres Lärmgutachten optimierten und zwischen dem Logistik-Konzern und dem
Magistrat abgestimmten Gesamtkonzept zur Sicherstel lung eines ausreichenden
Schal lschutzes, bestehend aus einer optimierten Anordnung der lärmintensiven
Bereiche und Anlagen, abschirmender Bebauung zum Gewerbegebiet hin und
aktiver Lärmschutzanlagen, werden al le Schutzanforderungen der umgebend
vorhandenen Betriebe und insbesondere des im Bau befindl ichen Wohnquartieres
im Mischgebiet "Am Alten Flughafen I I" sicher eingehalten.
Da es sich beim Bebauungsplan "Am Alten Flughafen I I I" bezüglich des gesamten
zur Ausweisung kommenden Industriegebietes um einen sog. projektbezogenen
Bebauungsplan handelt, wobei die gesamte bauliche Entwicklung und Nutzung
im Industriegebiet sicher angenommen werden kann, entstehen auch keine
Restrisiken für die Fäl le eines Scheiterns des intensiv vorabgestimmten und
vertraglich abgesicherten Ansiedlungsvorhabens oder einer äußerst langfristigen
Umwandlung in ein übliches Industriegebiet mit verschiedenen Betriebsarten, für
das ja insbesondere auch die Kontingentierung festgesetzt wurde. Sol l te der
letzgenannte Fal l wider Erwarten doch eintreten, wird zu gegebener Zeit und
unter Berücksichtigung der dann geltenden Lärmvorschriften geprüft, ob eine
Nachbegutachtung und Planänderung erforderl ich werden.

Der Vorwurf eines "Verstoßes gegen das Ermittlungsgebot" für eine sach-
gerechte Abwägung wird daher entschieden zurückgewiesen.
Es wird auch positiv zur Kenntnis genommen, dass das RP-Dezernat für
den vorbeugenden Immissionsschutz und die Lärmaktionsplanung keine
Bedenken vorgetragen hat.
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BAULEITPLANUNG DER UNIVERSITÄTSSTADT GIESSEN
hier: Bebauungsplan GI 03/09 "Am Alten Flughafen I I I" , Abwägung der
Anregungen, die im Rahmen der Betei l igung der Träger öffentl icher Belange
gemäß § 4 Abs. 2 BauGB zum Bebauungsplanentwurf vorgebracht wurden.
Stellungnahme von: Universitätsstadt Gießen, Amt für Umwelt und Natur
vom 05.08.2019
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BAULEITPLANUNG DER UNIVERSITÄTSSTADT GIESSEN
hier: Bebauungsplan GI 03/09 "Am Alten Flughafen I I I" , Abwägung der
Anregungen, die im Rahmen der Betei l igung der Träger öffentl icher Belange
gemäß § 4 Abs. 2 BauGB zum Bebauungsplanentwurf vorgebracht wurden.
Stellungnahme von: Universitätsstadt Gießen, Amt für Umwelt und Natur
vom 05.08.2019
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BAULEITPLANUNG DER UNIVERSITÄTSSTADT GIESSEN
hier: Bebauungsplan GI 03/09 "Am Alten Flughafen I I I" , Abwägung der
Anregungen, die im Rahmen der Betei l igung der Träger öffentl icher Belange
gemäß § 4 Abs. 2 BauGB zum Bebauungsplanentwurf vorgebracht wurden.
Stellungnahme von: Universitätsstadt Gießen, Amt für Umwelt und Natur
vom 05.08.2019

zu A 3.2:
Die angeregte Festsetzung ist wegen der (artenschutzrechtl ichen) Rechtsgrundlage
unter
A 6.9 bereits im geänderten Entwurf enthalten.

Zu A 6.2:
Die Festsetzung wird nicht entsprechend ergänzt. Die Naturschutzbehörde wird
aufgefordert, diese speziel len Anforderungen mit den MWB als bezüglich der
Regenrückhalteanlagen unterhaltungspfl ichtiger städtischer Eigenbetrieb
abzuklären.

zu A 7.1:
Die Festsetzung bleibt unverändert. Die Anregung wird aber im erforderl ichen
Baugenehmigungsverfahren in Abhängigkeit zur konkreten Ausführungsplanung
für die Parkplatzflächen so weit wie möglich berücksichtigt.

zu A 7.2:
Die Festsetzung wird durch die Festsetzung 6.9 ausreichend ergänzt und bleibt
somit unverändert.
Mittlerweile wurde auch schon mit der Unteren Naturschutzbehörde und der Fa.
Otto eine vertretbare Gestaltungslösung für die Fördertechnikbrücken abgestimmt.

zu A 7.4:
Die Festsetzung "max." verbleibt. Im Städtebaulichen Vertrag wird die Höhe mit
genau 3,00 m abschließend geregelt.
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zu A 3.4(neu):
Eine ergänzende Festsetzung zur Ausrichtung von Gebäuden beidseits
des Krebsbaches wird nicht aufgenommen, da dies eine erneute Betei l i -
gung erforderl ich machen würde und in dieser Form auch nicht notwendig
bzw. begründbar ist.

Die aufgeführte Änderung in der Planbegründung bezieht sich auf eine
zwischenzeitl ich getroffene Entscheidung des Logistik-Konzerns, dass die
notwendigen Beschäftigten-Parkplätze nicht wie ursprünglich geplant ebenerdig
beidseits des Krebsbaches untergebracht werden sol len. Aufgrund der hohen
Boden-Vorbelastung auf der Westseite des Baches wird das dortige Grundstück
nicht (für Parkplatzzwecke) angekauft. Dies bedeutet, dass die gleiche
Stel lplatzanzahl auf der östl ichen Fläche nur kompakt in Form eines Parkdeckes
oder -hauses untergebracht werden kann. Beide Tei lflächen waren jedoch schon
ab Planentwurf als Gewerbegebiete mit einer Bebauungsmöglichkeit (sowohl für
Parkhäuser als auch für Betriebsgebäude) ausgewiesen.
Zwischen den Baugrenzen verbleibt ein Abstand von mind. 30 m, was auch
aufgrund des relativ tief im Gelände liegenden Bachbettes und der sonstigen
Topografie als ausreichender Abflussbereich für die Kaltluft angesehen wird.
In einem erforderl ichen Baugenehmigungsverfahren für ein Parkhaus oder -deck
kann anhand der konkreten baulichen Ausführung geprüft werden, ob noch
weitere bioklimatische Anforderungen formuliert werden müssen.

zu A 5.3:
Die Festsetzung wird nicht entsprechend ergänzt. Das Amt für Umwelt und
Natur wird aufgefordert, diese Detai lanforderungen an die
Ausführungsplanung mit MWB abzustimmen.
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zu A 6.1:
Der Anregung wird gefolgt. Es wurde in die Festsetzung aufgenommen,
dass die 60%-Fläche nicht konkret verortet, sondern als Antei l an der Ge-
samtfläche zu verstehen ist, auf der keinerlei bauliche oder sonstige Maß-
nahmen zu einer Bodenverdichtung führen dürfen.

zu A 6.4:
Die Festsetzung musste aus planungsrechtl ichen Gründen (Rechtsprechung
zum Verbot von Pflanz- oder Entwicklungs-Festsetzungen im Wald) in die
Hinweise verschoben werden. Sie löst die forstrechtl iche Anforderung des
Waldabstandes gegenüber der unverändert verbleibenden Baugrenze des
benachbarten Gewerbegebietes, indem als Entwicklungsziel formuliert
wurde, dass durch sukzessive Pflegeeingriffe und Entnahme größerer Bäu-
me am Waldrand langfristig oder bei schnel lerer Bebauung auch zeitl ich
koordiniert ein gegenüber dem Baugebiet höhenmäßig abgestufter
Waldsaum entsteht.
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zu A 6.7:
Der Anregung wird nicht gefolgt, weil im vom Industriegebiet dominierten
Plangebiet kaum Stel lplatzanlagen für LKW außerhalb dieses GI entste-
hen werden, bei denen es dann evtl . keine versickerungsfähigen Beläge
geben wird.

zu A 6.11(neu):
Der Anregung für eine neue Festsetzung wird zwar nicht gefolgt, da mit
dem Logistik-Betrieb, der sich auf rd. 32 ha des insgesamt rd. 40 ha gros-
sen Plangebietes ansiedeln wird, ein vielfältiges und qualitativ hochwer-
tiges Gesamtkonzept zur Eingrünung des Hauptkomplexes abgestimmt
wurde, das aber keine zusätzl iche Fassadenbegrünung enthält.
Eine Fassadenbegrünung des (vstl . zur Kompaktierung der Stel lplätze auf
die östl iche der beiden ursprünglich vorgesehenen Tei lflächen) geplanten
Parkhauses wird al lerdings im Städtebaulichen Vertrag zur Realisierung
auf der Süd- und Westseite der Fassaden geregelt und ist auch generel l
nicht ausgeschlossen.
zur Planzeichnung:
Es verbleibt bei der bisherigen Abgrenzung der verschiedenen Bauge-
bietsarten. Das Mischgebiet mit ausschl ießlich Stel lplatz-Festsetzung be-
ruht auch auf der Vorabstimmung zum ersten Tei l -Bebauungsplan " I" , um
für das angrenzende Mischgebiets-Baugrundstück in der Ecke Rudolf-Die-
sel-Straße/Rödgener Straße ausreichend Stel lplätze (auch im damals noch
nicht verfügbaren AAFES-Gelände) nachzuweisen.
Laut dortigem aktuel len Umsetzungsstand wird sowohl die MI-Stel lplatzflä-
che als auch das kleine Gewerbegebiet mit dem o.g. MI-Baugrundstück
an eine Firma veräußert, die dort einen Labortechnik-Betrieb mit ca. 1 80
Beschäftigten errichten wird.
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zum Umweltbericht, Kap. 2.6:
Das Kapitel des Umweltberichtes zur bioklimatischen Situation wird ent-
sprechend ergänzt.

zum Umweltbericht, Kap. 4.2:
Die Ergänzung mit dem "Notwasserweg" wird vorgenommen.
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Alle Hinweise und Korrekturvorschläge zu den Fachaspekten Bodenschutz
und Altlasten werden in Planhinweisen, Begründung oder Umweltbericht
übernommen.
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zu A 3.2 und 5.2:
Siehe Abwägungsvorschlag oben.

zu A 6:
Die Anregung wurde im geänderten Planentwurf übernommen.
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zu A 6.1:
Die Anregungen wurden im geänderten Planentwurf übernommen.

zu A 6.2:
Siehe Abwägungsvorschlag oben.

zu A 7.1-4:
Siehe Abägungsvorschlag oben.
Die Aufnahme von al lgemein geltenden Normen in eine Planfestsetzung ist
unüblich und wird rechtl ich verbindlich durch den Begriff " fachgerecht"
ersetzt.
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zu Artenschutz/Fördertechnikbrücke:
Siehe Abwägungsvorschlag oben.

zu A 7.4:
Die Höhe des Blendschutzwalles wurde in der entsprechenden Festetzung
sowie im Städtebaulichen Vertrag auf 3 ,00m festgelegt.

zu A 7.7:
Die Ergänzung der Festsetzung wird nicht übernommen.
Die umfängliche und den Rahmen einer Planfestsetzung deutl ich überstei-
gende Beschreibung der guten fachl ichen Praxis wird ausreichend und
rechtl ich auch durchsetzbar durch den verwendeten Begriff " fachgerecht"
ersetzt.



25

BAULEITPLANUNG DER UNIVERSITÄTSSTADT GIESSEN
hier: Bebauungsplan GI 03/09 "Am Alten Flughafen I I I" , Abwägung der
Anregungen, die im Rahmen der Betei l igung der Träger öffentl icher Belange
gemäß § 4 Abs. 2 BauGB zum Bebauungsplanentwurf vorgebracht wurden.
Stellungnahme von: Universitätsstadt Gießen, Amt für Umwelt und Natur
vom 05.08.2019

zu B 2.2:
Die Anregung wurde übernommen.

zu D 7.1+2(alt):
Die Anreungen zu den artenschutzrechtl ichen Hinweisen wurden über-
nommen.

zu D 9(alt):
Die Anregungen zu den Artenempfehlungen wurden übernommen.
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Die Anregungen zur Ergänzung/Änderung von Planbegründung und
Umweltbericht wurden/werden so weit wie möglich berücksichtigt.
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